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420/J . 

c -h ~nd Genossen 

, ! 

betrefte~d d~e Gelten4m89h\lD.g der Reoht88h.prüc,he ,~e:r (fftentH,cl'utn Bedienste-

ten, der RücksllelluDgebetroffeneJ'1 u~d der U~8iedl.~~·an·~.afl. Deutsche ~eiob 
bei den tseterreioh180b-deutsche~ V~fhandlungeni1b er die~~()htUl1ru.ng des 

. '. ., , . 

Staatsvertragis. 

. .... ,-.-
llelcanntlichbestebt zwi~chen der 'UbertragUBß deutsoher Yermagenswerte an 

Österreioh (äiti22 des'ßtaatsvertrages)Und deci Verzicht Österreiohs aut 

Forderungen gegenüber Deutsohl,and (Art.23 des Staat,Bvertragee) ein enger Zu­

sammewDß. Soweit hiebei in die wohlerworbenen Rechte der einzelnen Staats­

angeb~~igen eingegriffen wir,cl, w'~derspricht dies den Zielen ~nd Grundsätllen 

d~r Verei.nten NatioJ?,en, der .llgemeine~ E.rkläru~ES' der Menschenreohte und 

der Europä,is_hen lConvention ~um Sohu'he der 14ensohenreohte. Es muß daher . , . 
das vornehmste Ziel der östefreloh18oh-deut~chen Verhandlunge~ sein, die in 

die Mensohenreohte und Gru~fre1he:1ten eingreifenden Bestimll1\U1gen der Ar'h22. 

und 23 dee S~aet8vertragesi~ der Durchführung mögliohst abzumildern. Ebenso . . . 
wie bei eier Durohführung des, .b't.22 der Grundsatz der Unverletzlichkeit des 

P:rivate~gentumssoweit wie irgend möglich zu wahren ist, 80 iet bei Durchfüh .. 

Nhg des Art. 2' auf die Bonoriarung weh1erwor'bener RechtsansprUohe öster­

roiohischer Staat.angehöriger an das Deutsche Reich durch die Bunde8repu~lik 

Deutschland ZJ,l dringen.' $s Bollen elso ~r Wahrung wohl-erworbener Reohte der 

Individuen Von 'beiden Verhandlangspartnern weitgehende Z~8e8tändni8.e. gemacht . 

werden. 

Zu. den wohlerworbenen ~eohtBan~pr\iohen 8sterreiohi.oher SteatsAneehöriger 

g$gellÜb 13r dem De~tsohen Reich geb§~~~ die dien8trechtlic~en 4nsprUohe jener 
. . "1:,"' 

Öetirreioher .. welche von 1938 bi8l~45 dem Deutschen Reich als Beamte, lU.1i-
. '\", 

tärpersonen oder V.ertragebediena tete ]')1en.t geleistet haben. DieS6 Dienst­

zeit m\lß gerechte~eiBe allen 8ffentlichen Bedienstetell 68terreichisoher 

Staatsangehörigkeit für eine Vorriickung in höhere Bezüge,f'ur eine Beförderung 

und für die lle~e8QUn~ des Ruhe" oderVeraorß\1ngsgenus8ea angerechnet werden, 

gleiqhgUltig, ob eie vor oder erst naoh 1938 8n8e8tellt oder bloß reaktiviert 

wurden, Denn 41't.23 (2) der Allg,emeinen Erklä~ng der Menschenrechte beGagt. 

"Alle Mensohen baben ohne jede ~~ter8ohiedliohe Behandlung das Reoht auf' 
. . 

gleiohen LoJ'ln für gleiChe Arbeit.:' J)a in eier Zeit von 1938 bis 1945 das Deut-
. , 

sohe Re1chder ulUilittelbare oqer"mittelbare .:Dienstherr wer, so ist es recht 
, 

und bill.:i.8, de4 die Bundesrepubl:.i.k Deutschland naoh de1J!, Vorbild des Gmundner 
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lensioneabkomJaelUJ einen angemeesenen' Beitrag, 'lei$tet unQ. Österreich di,e 

deu.tsohen Dienstzeiten, Vorrilckungen Und ncrmalen Bef(jrder~ien voll aner­

kennt unQ. honotiert. 

, Eine zw~1.te Gruppe geschädigter öate;tTeioher, die Reoh't-ssnap:riiohe a11 ,das 

, Deu1;sohe Reich haben, 81:\\0. jene RUckste llW1gabetrot:tenen, welohe se 1nerzeit vom 

Deutsohen Re,ioh im Vertraueu. auf das Grundbuoh Vermögen.objekte erworben haben. 

welqhe sie später auf Gründ der HsterreiohisohenRüQkatellungsgesetzedem ehema­

ligen Eigentü'mer ent8ohädif$\\ng8l~s zul'Uoketellen ~u..eten. Die 8ohwe"~esohädigten 
Rückstellungsbet~tfenen haben eine,n Anspruch an des Jieutsohe Reich auf' Zurück .. 

zahlung der geleisteten ltaufsumtne in D-i4ark. 
, , , 

, Ein. dritte Gruppe',gesohidig1ier Österreicher s1nd jene T1msiedler, welohe 

während des zweiten VVeltk~iege. aUIJ de~ Osten oder Südosten in das Gebiet des 
, ' 

Groedeutsohen Rei~he8 umgesiedel~ WUNen, jedooh die fül' dat;l in der Heimat zu-' 

l'Üokgel,aseene VerIntigen in AUQsicht ßestellt~ Äbl~8e8umi:ne VOIIl Deutsohen Reioh 

nidht mehr e~halten haben. 

!la ist sel b.tverständliob: l>flicht der ös ter're,1 chischenRe gi erung, daß sie . . . . .. 

diese Reohtsansprüche 8ste~reioMsOherStaatsatlgeh8riger an- das D(autsehe Reich , 

bei den Clsterreichiscb ... deuts..aen Verhandlun~en geltend macht, lila liegt (li'es 

au:ch im wohlvel'standenen finanziellen Interesse der Republik Ö.tert'eloh selbst. 

Denn wenn die »undes:tepubl1k Deutsohland diese Rechtsen.prUche nioht horiorie~t. 

mUS sie Österreioh auf GN,n4 .<1es gel~dElteten l'o:tder\lngfilverziohtes, del' einer 

. EnteißJ1u,Xlg gleichkOll1l11t, gemiß § 365 ABGB. auesehlieilioh aue eigenen J41t'teln 
, . 

bef~1 edigen'. 

Die gefertigten Abgeordneten richtea dah~r f\n die BundesregieJ;"U,l1g die , . . , 

;&. n f I a 8. ii 
lat die Bundesregierung b,ere1t. 

, 1. bei d~n 8sterreiohisch-deutsohen Verhandlungen, dieReah~~l!mspl'Üohe 

. d~r äffent lieben BediEm:ste ten, der Rückatellungsbetroffenen und; der Umsie dle1' 

an das Deut.obe Reich geltend ,umaehen \lAd dahin zu wirken, dai die Bundes ... 

republik Deutsohland bei entspreobenden ZugeständniJsen,Österre1obs ;Ln der 

lrage der R~oki1b.ertra.guDß d.eutloher VerlllÖgel\,8werte die elViähntQn Reohtsan­

ep:rü()he6eterre1ohifJQher Staat,anseh9r1ger angemeseen honorieJ:"1; , 
. " 

, 2. \lb er die erz$elte,n V,erhan41ungaergebnis8e laufend' zu beriohten? 

-...... -.-.-..... 
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